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sezus Ihre Anfrage vom 08.09.2021 sowie Konkretisierung vom AR ENEBEIGE NT. 
15.09.2021 

ANLAGE -- 

cz 505-511.E IFG 253-2021 (bitte bei Antwort angeben) 

Berlin, 28. September 2021 

Sehr geehrte Frau Ansari, 

auf Ihre 0.g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 

Bundes (IFG) ergeht folgender 

Bescheid: 

Ihrem Antrag wird teilweise stattgegeben. 

Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. 

Begründung: 

Gem. $ 1 Abs. 1 Satz 1 IFG hat jeder nach Maßgabe des Gesetzes gegenüber den Behörden 

des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu Informationen. Sind jedoch die 

Tatbestandsvoraussetzungen der Ausschlusstatbestände $$ 3 - 6 IFG erfüllt, ist der Antrag 

auf Informationszugang abzulehnen. 

VERKEHRSANBINDUNG: U-Bahn U2, Hausvogteiplatz, Spittelmarkt
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1. Nachteilige Auswirkungen auf internationale Beziehungen, $ 3 Nr. 1a) IFG 

Die vorliegend einschlägige Nr. 1 a) des $ 3 IFG sieht eine Ausnahme von der Regel vor, 

wenn das Bekanntwerden von Informationen nachteilige Auswirkungen auf internationale 

Beziehungen haben kann. 

Unter internationalen Beziehungen versteht man die auswärtigen Belange der 

Bundesrepublik Deutschland und das diplomatische Vertrauensverhältnis zu ausländischen 

Staaten sowie zu zwischen- und überstaatlichen Organisationen, etwa der Europäischen 

Union und ihren Organen (vgl. BVerwG, Urteil vom 29. Oktober 2009 - BVerwG 7 C 

22/08 — Juris-Rn. 14; die Begründung des Gesetzentwurfs BTDrucks 15/4493 S. 9). 

Vorliegend geht es bei Afghanistan um einen Staat, mit dem die Bundesrepublik 

Deutschland diplomatische Beziehungen unterhält. Im Falle eines Bekanntwerdens der 

Unterlagen besteht das Risiko nachteiliger Auswirkungen für eben diese Beziehungen. 

Das Grundgesetz räumt der Bundesregierung einen weiten Gestaltungsspielraum für die 

Regelung der auswärtigen Beziehungen ein (BVerfG, Urteil vom 7. Mai 2008 - 2 BvE 1/03 

- BVerfGE 121, 135 <158>). Maßgeblich ist, welche außenpolitischen Ziele die 

Bundesrepublik zu dem jeweiligen Staat verfolgt. Nur die Bundesregierung kann 

bestimmen, ob eine von ihr erwartete oder befürchtete Einwirkung auf die auswärtigen 

Beziehungen mit Blick auf die insoweit verfolgten Ziele hingenommen werden kann oder 

vermieden werden soll (BVerwG, Urteil vom 29. Oktober 2009 - BVerwG 7 C 22/08 — 

Juris-Rn. 15). 

Vorliegend ist das diplomatische Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zu 

Afghanistan berührt. 

Die Herausgabe der geforderten Unterlagen würde gem. $ 3 Abs. 1 a IFG nachteilige 

Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland und 

insbesondere auf die bilateralen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und Afghanistan haben.
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Ein Zugang zu den von Ihnen angefragten Dokumenten kann daher gem. $ 3 Nr. 1a IFG 

nicht und auch nicht teilweise oder mit Schwärzungen gewährt werden. 

2. Schutz der inneren und äußeren Sicherheit, $3 Nr. 1 c) IFG 

Nach $ 3 Nr. 1 c) IFG besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, wenn das 

Bekanntwerden der Information nachteilige Auswirkungen auf Belange der inneren und äußeren 

Sicherheit haben kann. Mit den Belangen der inneren und äußeren Sicherheit schützt $ 3 Nr. I c 

IFG die freiheitlich demokratische Grundordnung sowie den Bestand und die Sicherheit des 

Bundes und der Länder, einschließlich der Funktionsfähigkeit des Staates und seiner 

Einrichtungen, vor Angriffen durch fremde Staaten oder gewaltsame Aktionen Privater. Die 

innere und äußere Sicherheit werden institutionenunabhängig geschützt. 

Gemäß $ 3 Nr. 1 c) IFG muss die Gefährdungslage so beschaffen sein, dass im Falle des 

Bekanntwerdens der Information dem Schutzgut nachteilige Auswirkungen drohen. Dabei 

müssen die nachteiligen Auswirkungen, die dem Schutzgut aufgrund der Gefahrenprognose 

drohen, keine bestimmte Größe bzw. keinen bestimmten Umfang erreichen. Die innere und 

äußere Sicherheit sind schlechthin geschützt. Der Ausschlusstatbestand ist bereits im Vorfeld 

einer Gefährdung anwendbar. 

Die Anfrage ist ausschließlich auf die Evakuierung und die Entscheidungsprozesse gerichtet. 

Hier lassen sich aus dem Material Verhaltensmuster ableiten, deshalb ist es schutzwürdig. 

Im Urteil des OVG Berlin-Brandenburg vom 20.03.2012 (Az. OVG 12 B 27.11) wird 

klargestellt, dass $ 3 Nr. 1 c) IFG mit dem Hinweis auf die Möglichkeit eines zukünftigen 

Nachteils auf einen zukunftsgerichteten Umgang mit Erfahrungswissen verweist, der | 

zwangsläufig mit besonderen Unsicherheiten behaftet ist. Grundlage dieser prognostischen 

Einschätzung können allein bei staatlichen Stellen vorhandene sicherheitsrelevante Erkenntnisse 

sein, die sich regelmäßig aus einer Vielzahl von Einzelinformationen zusammensetzen und erst 

in ihrer Gesamtschau eine Beurteilung der Sicherheitslage ermöglichen.
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Durch die Offenbarung der verlangten Informationen würde das Sicherheitsrisiko erhöht werden. 

Der Informationszugang kann gem. $ 3 Nr. 1 c) IFG daher nicht gewährt werden. 

Im Übrigen besteht der Anspruch auf Informationszugang auch nicht gem. $3 Nr. 1b) IFG, da 

das Bekanntwerden der Information nachteilige Auswirkungen auf militärische und sonstige 

sicherheitsempfindliche Belange der Bundeswehr haben kann. 

Soweit Sie „Zugang zu Dokumenten, die Aufschluss darüber geben, wie viele Personen durch 

den Einsatz evakuiert wurden, wie viele sich davon in Deutschland befinden und in welchem 

Anstellungsverhältnis sie zur Bundesrepublik Deutschland standen“, vorgetragen mit Ihrer 

konkretisierenden E-Mail vom 15.09.2021, begehren, kann ich Ihnen folgendes mitteilen: 

Bis zum 26.08.2021, Stand 16:00 Uhr, wurden durch die Bundesregierung insgesamt 5.347 

Personen aus mindestens 45 Nationen aus Kabul evakuiert. Durch Partnernationen evakuierte 

deutsche Staatsangehörige und Personen mit Deutschlandbezug sind hiervon nicht erfasst. 

Darüber hinausgehende Informationen liegen dem Auswärtigen Amt nicht vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  

Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Auswärtigen Amt in Berlin oder Bonn erhoben werden.


